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VORWORT 
 
 
 
Die Idee zu dieser Arbeit entstand während eines Pflichtwahlpraktikums 
beim DSF Deutsche SportFernsehen GmbH in München/Ismaning im Früh-
jahr 2004.  
 
Die durch den privaten Fernsehsender „9Live“ mit unerwartet großem wirt-
schaftlichen Erfolg in das Medium Fernsehen implementierten sogenannten 
Call-In-Shows bewegten sich zu jener Zeit noch im Graubereich einer juris-
tisch nicht eindeutig geklärten Rechtslage. (Private) Fernsehsender und Lan-
desmedienanstalten befanden sich in einer hitzigen Debatte über die rechtli-
che Bewertung dieser neuen Sendeformate, deren Einordnung als „Glücks-
spiele“ oder „Gewinnspiele“ sowie Fragen der Reglementierung. 
 
Gleichzeitig entspann sich aufgrund des zunehmenden wirtschaftlichen Er-
folgs von Sportwetten (nicht zuletzt dank des forschen Marktauftritts einiger 
privater Betreiber in Ostdeutschland) in der juristischen Literatur und Recht-
sprechung eine heftige Diskussion über Einordnung und Reglementierung 
von Sportwetten im Besonderen und Glücksspielen im Allgemeinen. Dazu 
gehörte auch die Streitfrage, ob Sportwetten im Rundfunk beworben werden 
dürfen.  
 
Die Diskussionen über die Fernsehwerbung für Sportwetten und die Veran-
staltung von Call-In-Shows im Fernsehen führten mich zu der daran anknüp-
fenden Frage, inwieweit sich im Medium Fernsehen überhaupt „Glücksspie-
le“ und „glücksspielähnliche Spiele“ vermarkten lassen, ohne mit geltendem 
Recht in Konflikt zu geraten. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, dieser Fra-
gestellung auf den Grund zu gehen. 
 
Ein nicht unerhebliches Erschwernis bei der Bearbeitung dieses hochinteres-
santen und praxisrelevanten Themas war dessen hohe Aktualität, bedingt 
durch die andauernd rasante Fortentwicklung des Glücksspielrechts während 
der letzten Jahre: Eine inzwischen unüberschaubare Fülle an Rechtsprechung 
aller Instanzen und aller Rechtszüge (u.a. BVerwG, BGH und BVerfG), eine 
zeitgleich einsetzende Welle an Veröffentlichungen in der juristischen Fach-
literatur und nicht zuletzt die rege Tätigkeit der (Landes-)Gesetzgeber (Erlass  
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bzw. Änderung des Lotterie-, des Glücksspiel- und des Rundfunkstaatsver-
trages) mit Bezug zur hier behandelten Thematik machten es durchaus zu ei-
ner Herausforderung, die Arbeit kontinuierlich auf dem aktuellen Stand zu 
halten. Die vorliegende Fassung zeigt, dass dies gleichwohl geglückt ist. 
 
Diese Arbeit unternimmt den Versuch, die mittlerweile nur noch Insidern 
verständliche Rechtslage am Schnittpunkt zwischen Rundfunk-/Wirtschafts- 
und Glücksspielrecht zu erläutern und einen wissenschaftlich fundierten Bei-
trag zur weiterhin andauernden juristischen Fachdiskussion zu leisten. 
 
 
München, im November 2008 
 
 
Stephan Fackler 
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EINFÜHRUNG IN DIE THEMATIK 
 
Die Bundesrepublik Deutschland verfügt neben den in der ARD zusammen-
geschlossenen öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten und dem ZDF inzwi-
schen über 342 private Fernsehprogramme1. Dieses reichhaltige und vielfälti-
ge TV-Angebot setzt sich zusammen aus Free-TV, Pay-TV und regiona-
len/lokalen Fernsehangeboten. Das bundesweit verbreitete Free-TV-Angebot 
besteht aus 17 Vollprogrammen und 33 Spartenprogrammen, das Pay-TV-
Angebot umfasst 33 Pay-TV-Sender, daneben existieren 234 regionale und 
lokale Fernsehprogramme2.  
 
Der überwiegende Teil dieser Sender finanziert sich primär aus Werbeein-
nahmen3. Die Umsätze am Fernsehwerbemarkt sind dementsprechend hoch. 
Spätestens seit dem konjunkturbedingten Einbruch des Werbemarktes im 
Jahr 2001 haben die Sender jedoch schmerzlich erfahren müssen, dass eine 
allzu einseitige finanzielle Abhängigkeit vom Werbemarkt durchaus proble-
matisch sein kann. Seitdem bemühen sich die Fernsehveranstalter mit Nach-
druck, ihre Finanzierung durch „Diversifikation“4 auf eine breitere Basis zu 
stellen.  
 
In ihrem Bestreben neue Einnahmequellen zu erschließen, haben die TV-
Sender das Glücksspiel entdeckt, das nahezu unbeeinflusst von konjunkturel-
len Schwankungen zu sein scheint. Für eine Vermarktung des Glücksspiels 
im Fernsehen kommen verschiedene Möglichkeiten in Betracht: Zum einen 
können Glücksspiele Dritter (= staatlicher oder privater Veranstalter) im 
klassischen Sinne beworben werden, wodurch Werbeeinnahmen generiert 
werden. Zum anderen können Glücksspiele Dritter an Endverbraucher ver-
mittelt werden, was dem jeweiligen Sender Vermittlungs-Provisionen ein-
bringt. Schließlich liegt die Versuchung nahe, im Fernsehen selbst Glücks-
spiele zu veranstalten, was zu direkten Einnahmen aus den veranstalteten 
Spielen führen würde. 
Letztere Variante erscheint insbesondere deshalb verlockend, weil Fernseh-
veranstalter aus wirtschaftlichen Gründen laufend daran interessiert sind, ihr 
Programm fortzuentwickeln, um sich neue Zuschauerkreise zu erschließen.  
 
Seit einigen Jahren erfreuen sich glücksspielähnliche interaktive TV-Spiele 
(sog. Call-Ins) beim Fernsehpublikum steter Beliebtheit und generieren z.T. 

                                           
1  ALM Jahrbuch 2006, S. 192 f. 
2  ALM Jahrbuch 2006, S. 192 f. 
3  Werbung in Deutschland 2007, S. 302 
4  = Verbreiterung der Einnahmenbasis 
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beträchtliche Einnahmen, indem sie den Zuschauer motivieren, sich am Spiel 
durch Anwahl einer kostenpflichtigen Telefon-Hotline zu beteiligen. Mit der-
artigen neuen TV-Formaten geraten die veranstaltenden Fernsehsender aller-
dings leicht in die juristische Grauzone des verbotenen Glücksspiels. 
 
Die vorliegende Arbeit geht der Frage nach, welchen juristischen Risiken 
Fernsehsender bei der wirtschaftlichen Betätigung im Umfeld von Glücks-
spielen und glücksspielähnlichen Spielen ausgesetzt sind. Der Focus der Ar-
beit liegt dabei auf der Untersuchung folgender Bereiche: 
1.  Bewerbung der von Dritten veranstalteten Glücksspiele im Fernsehen 
2.  Vermittlung der von Dritten veranstalteten Glücksspiele durch das 
 Fernsehen 
3.  Veranstaltung von Glücksspielen und glücksspielähnlichen Spielen im 
 Fernsehen  
 
Hinsichtlich der Bewerbung und Vermittlung der von Dritten veranstalteten 
Glücksspiele konzentriert sich die vorliegende Arbeit exemplarisch auf von 
Dritten veranstaltete Sportwetten – insbesondere sog. Oddset-Wetten – und 
deren Bewerbung bzw. Vermittlung durch das Medium Fernsehen. Die Be-
werbung und Vermittlung von Sportwetten stellt dabei eine Thematik dar, 
welche nicht zuletzt durch zahlreiche (auch höchstrichterliche) Gerichtsurtei-
le in den letzten Jahren verstärkt nicht nur in den Blickpunkt und das Be-
wusstsein der juristischen Fachwelt, sondern auch der breiten Öffentlichkeit 
getreten ist.  
Hinsichtlich der eigenen Veranstaltung von Glücksspielen und glücksspiel-
ähnlichen Spielen durch Fernsehsender legt diese Arbeit ihr Hauptaugenmerk 
auf die mittlerweile von zahlreichen Sendern veranstalteten sogenannten 
„Call-In-Shows“ und deren rechtliche Bewertung sowie auf die Veranstal-
tung sender-eigener (Sport-)Wettsendungen. 
 
Eingebunden in diese Problematik wird zudem ein Blick auf den am 
01.07.2004 in Kraft getretenen Lotteriestaatsvertrag (LottStV) und den ihn 
ersetzenden Glückspielstaatsvertrag (GlüStV) (in Kraft getreten am 
01.01.2008) zu werfen sein.  
Der LottStV unternahm erstmalig den Versuch, angesichts der neuen Recht-
sprechung länderübergreifend eine Vereinheitlichung der Rahmenbedingun-
gen für die Veranstaltung von Glücksspielen zu verwirklichen. Die Materie 
des Glücksspielrechts hat jedoch in den letzten Jahren aufgrund vielfältiger 
Ursachen eine derart rasante Entwicklung erlebt, dass der LottStV nach ein-
helliger Auffassung bereits wenige Jahre nach seinem Inkrafttreten einer No-
vellierung bedurfte, die durch den GlüStV erfolgte. Soweit im Einzelfall an-
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gebracht, wird sowohl auf die Regelungen des GlüStV als auch auf die Rege-
lungen des LottStV eingegangen, die sich in weiten Teilen entsprechen.  
 
Die vorliegende Arbeit basiert auf der zum 01.01.2008 geltenden Rechts- und 
Gesetzeslage und berücksichtigt die bis zu diesem Zeitpunkt ergangenen Ge-
richtsentscheidungen. 
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A.  MARKT UND FERNSEHEN 
 
Der Betrieb eines Fernsehsenders ist mit hohem Mittelaufwand verbunden. 
Dies reicht von den Anfangsinvestitionen bis hin zu den Kosten für die Auf-
rechterhaltung eines fortlaufenden Sendebetriebs. Beispielsweise betrug der 
„Herstellungsaufwand“5 der ProSiebenSat.1 Media AG im Jahre 2006 
€ 1,3 Mrd., der Personalaufwand € 235 Mio.6.  
 
 

I.  DER FERNSEHMARKT 
 
Hinsichtlich des Kostenaufwandes macht es in der Regel keinen Unterschied, 
ob es sich um einen öffentlich-rechtlichen oder um einen privaten Sender 
handelt. Allerdings erfolgen die Kostendeckung und die Art der Finanzierung 
bei öffentlich-rechtlichen und bei privaten Sendern auf unterschiedliche Art 
und Weise. Dieser Umstand ist Ausfluss des in Deutschland herrschenden 
Nebeneinanders von öffentlich-rechtlichen und privaten Rundfunkveranstal-
tern (sog. „duale Rundfunkordnung“). Für beide gelten unterschiedliche 
rechtliche Rahmenbedingungen. Während sich öffentlich-rechtliche Rund-
funkanstalten weitestgehend über die Rundfunkgebühr finanzieren, ist eine 
Finanzierung privater Rundfunkbetreiber aus der Rundfunkgebühr gemäß 
§ 43 Satz 2 des Rundfunkstaatsvertrages (= RStV) ausdrücklich verboten. 
Private Fernsehsender sind deshalb darauf angewiesen, sich (über den freien 
Markt) vollständig selbst zu finanzieren. 
 
Private Fernsehsender sind von daher in weitaus höherem Maße den Kräften 
des freien Marktes ausgesetzt. Diesen Markt bedienen die Sender als Multi-
plikatoren mit ihrem Angebot als „Massenmedien“, deren Vorteil darin be-
steht, Kommunikationsinhalte auf schnelle Weise an viele Rezipienten zu 
übermitteln, was insbesondere für die Werbeindustrie von höchstem Interesse 
ist. Kein Wunder also, dass sich für Werbung im Fernsehen ein besonderer 
Berechnungsmodus gebildet hat, der „Tausendkontaktpreis“ (= TKP)7. 
Die für den Fernsehveranstalter in wirtschaftlicher Hinsicht entscheidende 
Kennzahl ist die Menge seiner Zuseher, welche von der Reichweite des Sen-
ders und der jeweiligen „(Einschalt-) Quote“ (= der Marktanteil einer Fern-
sehsendung) abhängig ist.  
                                           
5  Aufwand für Lizenzen, Sendegebühren, Materialien (inkl. Wertverzehr des Programmvermögens) 
6  Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 2006 der ProSiebenSat.1 Media AG, S. 172, 184, 187 
7  der TKP ist der Brutto-Preis, den ein Werbetreibender für einen 30-Sekunden-Spot bezahlen muss, um 

mit seiner Werbung 1000 Zuseher zu erreichen. Im werbestarken Jahr 2001 lag der TKP bei € 19,53. 
Aufgrund des Rückgangs der Werbeinvestitionen fiel er in 2002 auf € 18,29 und in 2003 auf € 17,12 zu-
rück. 
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II.  DER WERBEMARKT 
 
Die meisten privaten Fernsehsender sind bei ihrer Finanzierung faktisch na-
hezu ausschließlich von Werbeeinnahmen abhängig.  
 
Dieser Umstand führte anlässlich des 2001 bis 2003 zu verzeichnenden kon-
junkturell bedingten Rückgangs der Werbeinvestitionen z.T. zu erheblichen 
Einkommenseinbußen seitens der TV-Veranstalter. Die Gesamtinvestitionen 
der deutschen Wirtschaft in Werbung erreichten zuletzt im Jahr 2000 ihren 
höchsten Stand mit € 33,21 Mrd.18. In den Jahren 2001 bis 2003 waren diese 
Investitionen stark rückläufig19 und erreichten 2003 mit € 28,91 Mrd. ihren 
Tiefpunkt20. Seit 2004 erholten sich die Werte auf zuletzt € 30,23 Mrd. in 
200621.  
Die Summe der Nettowerbeumsätze der wesentlichen Mediengruppen nahm 
im Zeitraum 2000 bis 2003 von € 23,38 Mrd. (in 2000) auf € 19,28 Mrd. (in 
2003) ab22. Auch diese Zahlen erholten sich seit 2004 auf einen Wert von 
€ 20,35 Mrd. in 200623.  
Das Fernsehen konnte sich – relativ betrachtet – zwar durch alle Jahre hin-
durch neben den Tageszeitungen weiterhin mit einem Anteil von rund 20%24 
monetär als zweitstärkstes Werbemedium behaupten25, doch der zwischen-
zeitliche Einbruch hinterließ auch auf dem Fernsehwerbemarkt deutliche 
Spuren. So gingen die Netto-Werbeumsätze des Fernsehens (jeweils im Ver-
gleich zum Vorjahr) in 2001 um 5,1%, in 2002 um 11,5% und in 2003 um 
weitere ca. 3,7% zurück26. Insgesamt gingen die Nettowerbeumsätze des 
Fernsehens damit in den Jahren 2000 bis 2003 um fast € 1,0 Mrd. von 
€ 4,71 Mrd. (in 2000) auf € 3,81 Mrd. (in 2003) zurück27. Seit 2004 erholten 
sich die Zahlen auf einen Wert von zuletzt € 4,11 Mrd. in 200628, was jedoch 
bei weitem noch nicht dem Ausgangswert des Jahres 2000 entspricht. 
 
Von den Gesamtnettowerbeumsätzen des Fernsehens konnten die privaten 
Sender auch in den „werbeschwachen“ Jahren den mit Abstand größten An-

                                           
18  = Gesamtinvestitionen (Honorare, Werbemittelproduktion, Medien); Werbung in Deutschland 2004, S. 9 
19  € 31,49 Mrd. in 2001; € 29,69 Mrd. in 2002; € 28,91 Mrd. in 2003; Werbung in Deutschland 2004, S. 9 
20  Werbung in Deutschland 2004, S. 9 
21  Werbung in Deutschland 2007, S. 9 
22  € 21,7 Mrd. in 2001; € 20,1 Mrd. in 2002; Werbung in Deutschland 2004, S. 15 
23  Werbung in Deutschland 2007, S. 9 
24  20,1% in 2000; 20,6% in 2001; 19,6% in 2002; 19,8% in 2003; Werbung in Deutschland 2004, S. 15 
25  Werbung in Deutschland 2004, S. 278, und Werbung in Deutschland 2007, S. 300 
26  Werbung in Deutschland 2004, S. 15 
27  Werbung in Deutschland 2004, S. 15  
 2000: € 4,71 Mrd.; 2001: € 4,47 Mrd.; 2002: € 3,96 Mrd.; 2003: € 3,81 Mrd.; wenngleich auf hohem 

Niveau, so wird doch der deutliche Rückgang um fast € 1 Mrd. sichtbar! 
28  Werbung in Deutschland 2007, S. 13 
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III. DER GLÜCKSSPIELMARKT 
 
In das Blickfeld der Sender geriet bei dieser Gelegenheit die finanziell äu-
ßerst lukrative Glücksspielbranche. Die umsatzsteuerpflichtigen Umsätze von 
Unternehmen mit wirtschaftlichem Schwerpunkt im Bereich „Spiel-, Wett- 
und Lotteriewesen“ betrugen im Jahr 2005 alleine in Deutschland bundesweit 
€ 12,7 Mrd.33 und lagen seit 1998 kontinuierlich im Bereich zwischen 
€ 10 Mrd. (1998) und € 15 Mrd. (1999).  
 
Angesichts dieser Zahlen stellte sich die Glücksspielbranche für die Fern-
sehwirtschaft aus mehreren Gründen als besonders attraktiv dar: 
Zum einen ließen die offenbar konjunkturunabhängigen, hohen Einnahmen 
der Glücksspielveranstalter auf einen hohen Werbeetat und somit hohe Wer-
beeinnahmen durch Fernsehwerbespots hoffen. Dies vor allem auf dem um-
kämpften Markt der sog. Sportwetten, auf dem sich aufgrund „rechtlicher Re-
likte“ aus DDR-Zeiten einige wenige private Anbieter als Konkurrenten zu 
den traditionellen staatlichen Betreibern zu etablieren versuchten und deshalb 
in besonderem Maße auf multimediale Breitenwirkung angewiesen waren.  
Zum anderen lässt sich der nach wie vor ungebrochene Spieltrieb der Bevöl-
kerung nicht nur mittelbar durch Werbeeinnahmen, sondern auch unmittelbar 
durch entsprechende Spielshows im Fernsehen in bare Münze verwandeln. 
Geradezu wegweisende Funktion übernahm hierbei der aus dem früheren 
Privatsender „tm3“ hervorgegangene Sender „9Live“. Dessen Finanzierungs-
konzept beruht heute in ganz überwiegendem Maße auf Einnahmen aus der 
Veranstaltung sog. Call-In-Shows („Call-Ins“). Der Sender stellt dabei im 
Rahmen seines Programms den Zuschauern Quizfragen und Rätsel vor, an 
deren Lösung der Zuschauer interaktiv via Telefon teilnehmen kann. Bei 
richtiger Lösung winken dem Zuschauer z.T. hohe Geldpreise, wobei er sei-
nerseits für die Teilnahme ein erhöhtes Telefon-Verbindungsentgelt zu be-
zahlen hat.  
 
 

                                           
33  Quelle: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, 2007, Umsatzsteueraufkommen aus dem Wirtschaftsbe-

reich 92.71 (Spiel-, Wett-, Lotteriewesen). Allerdings ist anzumerken, dass bei den steuerbaren Umsät-
zen nicht nach einzelnen Aktivitäten (Glücksspiel-, Gastgewerbe-, Einzelhandelsumsätze u.a.) unter-
schieden werden kann. Vielmehr handelt es sich um die Gesamt-Umsätze derjenigen Unternehmen, de-
ren wirtschaftlicher Schwerpunkt im Bereich des „Spiel, Wett- und Lotteriewesens“ liegt. Umsatzsteuer-
befreit sind dabei nach § 4 Nr. 9 lit. b) UStG alle Umsätze, die unter das RWG fallen, sofern diese nicht 
von der Rennwett- und Lotteriesteuer befreit sind. 
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ge. Bereits die Föderalismusreform 2006 hat gezeigt, dass die Veränderung 
von Gesetzgebungszuständigkeiten zwischen Bund und Ländern keineswegs 
einfach ist. 
Dreh- und Angelpunkt des Glücksspielrechts in Deutschland sind die 
§§ 284 ff. Strafgesetzbuch (StGB), die als strafrechtliche Sanktionsregelun-
gen das Verbot illegalen Glücksspiels etablieren und dabei ihrerseits den 
Begriff des „Glücksspiels“ voraussetzen. Auch diese Normen sind jedoch in 
letzter Zeit in zunehmendem Maße kritisch beleuchtet und hinterfragt worden 
– ein Umstand, der vor Augen führt, dass auch im Strafrecht die Forderung 
nach einer Neustrukturierung des Glücksspielrechts auflebt75.  
 
 

1. Der Begriff des „Glücksspiels“ 
 
a) DEFINITION 
 
Die begriffliche Erfassung des „Glücksspiels“ ist keineswegs unproblema-
tisch. Als Ausgangspunkt aller Definitionsversuche wird im allgemeinen auf 
die Regelungen des § 284  StGB und des § 762 Bürgerliches Gesetzbuch 
(BGB) zurückgegriffen. § 284 StGB setzt als Zentralnormen des deutschen 
Glücksspielstrafrechts den Begriff des „Glücksspiels“ tatbestandlich voraus, 
§ 762 BGB unterschiedet zwischen „Spiel“ und „Wette“.  
Gemäß § 284 StGB ist die Veranstaltung eines öffentlichen „Glücksspiels“ 
ohne behördliche Erlaubnis in Deutschland unter Strafe gestellt. Gleiches gilt 
für das Bereitstellen der Einrichtungen für ein ebensolches „Glücksspiel“ 
(§ 284 Abs. 1 Alt. 3 StGB) bzw. die Teilnahme an einem solchen Glücksspiel 
als (Mit-)Spieler (§ 285 StGB). Der Begriff des „Glücksspiels“ selbst ist je-
doch nicht legaldefiniert. Vielmehr hat der Begriff durch die juristische Lite-
ratur und nicht zuletzt durch zahlreiche höchstrichterliche Entscheidungen 
über Jahrzehnte hinweg seine Konkretisierung erfahren. Danach gilt folgen-
des: Zunächst ist zu differenzieren zwischen „Spiel“ und „Wette“, wobei in-
nerhalb der „Spiele“ wiederum „Glücksspiel“, „Geschicklichkeitsspiel“, 
„Gewinnspiel“ und bloßes „Unterhaltungsspiel“76 auseinanderzuhalten sind. 
 
„Spiele“ gehören – ebenso wie die „Wette“ – zu den sogenannten „aleatori-
schen Verträgen“. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass der Geschäftserfolg 
von einer Ungewissheit, oftmals sogar (aber nicht zwingend) vom Zufall ab-
hängt77. Wegen der damit verbundenen Gefährlichkeit ist die Wirksamkeit 

                                           
75  Belz, Glücksspiel im Strafrecht, S. 125 
76  vgl. Tröndle/Fischer, StGB, § 284, Rn 3 ff. 
77  Sprau in: Palandt, BGB, § 762, Rn 1 
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derartiger Verträge zivilrechtlich beschränkt, vgl. § 762 BGB. Als Unter-
scheidungsmerkmal für eine Abgrenzung von „Spiel“ und „Wette“ dient de-
ren Vertragszweck: Beim „Spiel“ liegt der Schwerpunkt auf der Verfolgung 
eines Unterhaltungsinteresses (= spielerischer Aspekt) – gegebenenfalls 
kombiniert mit einem Gewinninteresse78. Die „Wette“ dagegen dient – anders 
als das „Spiel“ – nicht dem Unterhaltungs- oder Gewinninteresse, sondern 
einzig und allein der Bekräftigung und Erledigung eines Meinungsstreits. Im 
Gegensatz zum „Spiel“ ist die „Wette“ nach deutschem Recht stets straflos. 
 
Bei der Abgrenzung zwischen „Spiel“ und „Wette“ ist darauf zu achten, dass 
es – wie stets im deutschen Recht – nicht auf die Bezeichnung des jeweiligen 
Vorgangs, sondern auf sein Gepräge ankommt. Nur so ist es zu verstehen, 
dass als „Wette“ bezeichnete Veranstaltungen existieren, die jedoch richti-
gerweise als „Spiel“ einzuordnen sind. Typisches Beispiel hierfür ist die 
„Sportwette“79. Ihr typischer Charakter ist gerade nicht in erster Linie durch 
den Willen zur Bekräftigung oder Beilegung eines Meinungsstreits (über das 
Ergebnis eines Sportwettkampfes) geprägt (= ein „Recht-haben-Wollen“), 
sondern vielmehr durch das Unterhaltungs- und Gewinninteresse der beteilig-
ten Spieler. Damit weist die „Sportwette“ eben gerade jene Charakteristika 
auf, welche für ein „Spiel“ typisch sind, so dass sie richtigerweise als „Spiel“ 
zu klassifizieren ist80. 
 
Zu den „Spielen“ zählen – wie bereits erwähnt – neben den „Glücksspielen“ 
auch sogenannte „Geschicklichkeitsspiele“, „Gewinnspiele“ sowie „Unter-
haltungsspiele“. 
Beim „Glücksspiel“ wird die Entscheidung über Gewinn und Verlust alleine 
oder zumindest hauptsächlich vom Zufall bestimmt, und nicht etwa von den 
Fähigkeiten, Kenntnissen oder dem Grade der Aufmerksamkeit des Spielers. 
Unter „Zufall“ ist hierbei das Wirken unberechenbarer, dem Einfluss der Be-
teiligten entzogener Ursachen zu verstehen81. Darüber hinaus ist ein gewisser 
„Einsatz“ der beteiligten Spieler erforderlich, durch den die Aussicht auf den 
später ausgeschütteten, durch das Zufallsmoment an einzelne Spieler zuge-
wiesenen (finanziellen) Vorteil quasi „erkauft“ wird. Unter „Einsatz“ versteht 
der BGH in ständiger Rechtsprechung „jede nicht ganz unbeträchtliche Leis-
tung, die in der Hoffnung auf Gewinn bzw. Wiedererhalt und mit dem Risiko 
des Verlustes an den Gegenspieler oder den Veranstalter geleistet wird“82. 

                                           
78  RGSt 40, 32; RGZ 60, 383 
79  vgl. hierzu auch unten b) aa) 
80  h.M.; Habersack in: MüKo, BGB, § 762, Rn 7; Engel in: Staudinger, BGB, § 762, Rn 6; BGH, JZ 2003, 

858, 859 (m. Anm. Wohlers) 
81  BGH, st. Rspr., vgl. etwa BGHSt 2, 274, 276; 9, 37; 34, 171, 175 
82  vgl. z.B. BGHSt 34, 171, 176; Tröndle/Fischer, StGB, § 284, Rn 3 
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Unerheblich in diesem Sinne sind nach ständiger Rechtsprechung Aufwen-
dungen für das übliche Porto bzw. Telefonkosten in ähnlicher Größenord-
nung83. Entscheidend für ein „Glücksspiel“ ist ferner die Chance auf einen 
„bedeutenden“ Gewinn. Nach ganz allgemeiner Meinung bedeutet dies, dass 
der Gewinn einen Vermögenswert haben muss, der nach der Verkehrsauffas-
sung ins Gewicht fällt und also nicht „unbedeutend“ ist84. Maßgeblich für 
diese Beurteilung sind die Vermögensverhältnisse des Durchschnitts der 
Spieler. Handelt es sich auf der Grundlage dieser Berechnung nur um einen 
„unbedeutenden“ Gewinn, so liegt – auch wenn die Erlangung des Gewinns 
überwiegend vom Zufall abhängt – lediglich ein „Unterhaltungsspiel“85 vor. 
 
Das „Geschicklichkeitsspiel“86 zeichnet sich im Unterschied zum „Glücks-
spiel“ dadurch aus, dass es nach den Spielregeln und dem Ablauf des Spiels 
(Beschaffenheit des Apparats, Übung der Mitspieler) der Durchschnitt der 
Mitspieler mit hoher Wahrscheinlichkeit selber in der Hand hat, durch Ge-
schicklichkeit den Ausgang des Spiels zu beeinflussen (allg. Meinung)87.  
 
„Gewinnspiele“ schließlich unterscheiden sich vom „Glücksspiel“ dadurch, 
dass es an einem erheblichen „Einsatz“ seitens des Spielers oder aber an ei-
nem maßgeblichen Einfluss des „Zufalls“ fehlt. In die Rubrik der „Gewinn-
spiele“ fallen normalerweise Fernsehquiz-Sendungen, bei denen der Spieler 
keinen finanziellen Einsatz leistet („Wer wird Millionär“)88. 
 
 
b) EINZELNE ARTEN VON GLÜCKSSPIELEN UND DEREN  

EINORDNUNG 
 
aa) Die Sportwette 
 
Die klassische Form der „Sportwette“ ist die „(Pferde-)Rennwette“, die sich 
anlässlich der Leistungsprüfung von Rennpferden entwickelte. „Rennwetten“ 
sind gesetzlich im Rennwett- und Lotteriegesetz (RWG) erfasst89. 
 
Seit einigen Jahren hat sich jedoch auch in Deutschland – wie in zahlreichen 
anderen europäischen Staaten – neben den klassischen „Rennwetten“ ein 

                                           
83  nicht ohne weiteres also erhöhte Telefongebühren für Mehrwertdienste (0190-Verbindungen) o.ä. 
84  so schon das RG in 6, 74; auch OLG Braunschweig in NJW 1954, 1778 und BayObLG in GA 1956, 385 
85  als typisches Beispiel hierfür gilt die Tombola auf Schulfesten 
86  typisches Beispiel: Billard 
87  vgl. Tröndle/Fischer, StGB, § 284, Rn 5; zum Hütchenspiel BGHSt 36, 74, 80 
88  zu diesem Beispiel auch Bahr, Glücksspielrecht, Rn 12 und 42 
89  vgl. dazu näher unten 2. b) ff) und 2. c) aa) 
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Markt für „Sportwetten“ im weiteren Sinne gebildet. Unter „Sportwetten im 
weiteren Sinne“ sind dabei Wetten über den Ausgang sportlicher Leistungs-
wettkämpfe zu verstehen. 
 
Die rechtliche Einordnung der Sportwette ist nach wie vor nicht ganz unum-
stritten, wenngleich sich doch in letzter Zeit eine herrschende Ansicht her-
ausgebildet hat. Einigkeit besteht zunächst darüber, dass die Sportwette keine 
„Wette“ im eigentlichen Sinne darstellt, da es nicht primär um die Ausräu-
mung widerstreitender Behauptungen der Parteien über den Ausgang eines 
Sportereignisses geht. Insbesondere geht es nicht um ein „Rechtbehalten“ im 
engeren Sinne, sondern darum, mit Gewinnerzielungsinteresse spekulativ auf 
den (bestimmten) Ausgang eines Sportereignisses zu setzen, um den eigenen 
Einsatz zu vervielfältigen90. Das Gewinninteresse überwiegt demnach das 
Interesse an der Bekräftigung eines Meinungsstreits91. „Sportwetten“ stellen 
somit – entgegen der begrifflichen Implizierung – keine „Wetten“, sondern 
ein „Spiel“ dar92. 
 
Vor diesem Hintergrund wurde lange Zeit von Teilen der Literatur93 hartnä-
ckig die Auffassung vertreten, Sportwetten seien zwar ein „Spiel“, jedoch 
kein (illegales) „Glücks-“, sondern vielmehr ein (legales) „Geschicklichkeits-
spiel“. Entscheidend sei nämlich nicht alleine oder überwiegend der Zufall, 
sondern das sportartbezogene Fachwissen des Spielers. Basierend auf seinen 
soliden Kenntnissen könne der fachkundige Spieler den Ausgang einer Partie 
deutlich genauer prognostizieren als ein Laie. 
Dem ist die herrschende und in letzter Zeit um zahlreiche Fürsprecher ge-
wachsene, nunmehr schon fast einhellige Auffassung94 zurecht entgegenge-
treten. Zwar ist es richtig, dass beispielsweise der fachkundige Fußballfan 
höchstwahrscheinlich in der Lage ist, den Ausgang einer Bundesliga-
Begegnung präziser zu prognostizieren als der fußballtechnische Laie. 
Gleichwohl führt dies offenkundig nicht dazu, dass dem fachkundigen Spie-
ler eine präzise Vorhersage des Endergebnisses unter Überwindung zufälliger 
Begebenheiten besser möglich wäre. Vielmehr hängt das Ergebnis eines 
sportlichen Wettkampfes letztlich von einer Vielzahl von unwägbaren Fakto-

                                           
90  h.M.; Habersack in: MüKo, BGB, § 762, Rn 7; Engel in: Staudinger, BGB, § 762, Rn 6; BGH, JZ 2003, 

858, 859 (m. Anm. Wohlers) 
91  so auch Thalmair, GewArch 1995, 274 
92  BGH, NJW 2005, 150 
93  AG Karlsruhe-Durlach, NStZ 2001, 254, 255; Lesch, GewArch 2003, 321, 322; Rausch, GewArch 2001, 

102, 105; Wrage, NStZ 2001, 256; Voßkuhle/Bumke, Sportwette, S. 17 ff. 
94  BVerfG, NJW 2006, 1261, 1262 [Abs. 91], 1263 [Abs. 100ff.]; BVerwGE 114, 92, 94; BayVGH, Gew-

Arch 2001, 65, 66; BGH, NStZ 2002, 372, 373; OLG Hamburg, MMR 2002, 471, 472; OLG Köln, 
GRUR 2000, 538, 539; Janz, NJW 2003, 1694, 1696; SK-Hoyer, StGB, § 284, Rn 14; LK-v.Bubnoff, 
StGB, § 284, Rn 5; Wohlers, Nomos-Komm., StGB, § 284, Rn 32 
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II.  DIE BEWERBUNG FREMDER GLÜCKSSPIELE IM  
FERNSEHEN 

 
Das private Fernsehen finanziert sich weit überwiegend durch Werbung170 171. 
Für die Werbebranche besonders lukrativ sind zum einen Märkte, auf denen 
ein harter Konkurrenzkampf tobt, zum anderen Märkte, die ein hohes zukünf-
tiges Potential versprechen. Beide Voraussetzungen sind beim Glücksspiel-
markt, insbesondere im Teilsegment der Sportwetten erfüllt. Die bereits heute 
existierenden wenigen privaten Lizenzinhaber liefern sich untereinander und 
im Kampf mit der staatlichen Konkurrenz seit Jahren heftige Werbeschlach-
ten. Die (zumindest vermeintlich) in Aussicht stehende Liberalisierung des 
Glücksspielmarktes verspricht zudem hohe Gewinnerwartungen und veran-
lasst alle Beteiligten, sich schon jetzt möglichst gut im Markt zu positionie-
ren. Für Fernsehsender ist es daher äußerst lukrativ, die „Werbefreudigkeit“ 
der Glücksspielbranche durch das Angebot von Fernsehwerbezeiten finan-
ziell „abzuschöpfen“. 
 
Allerdings ist bei der Bewerbung von Glücksspiel Vorsicht geboten, da die 
Werbung für nicht-genehmigte Glücksspiele in § 284 Abs. 4 und § 287 
Abs. 2 StGB unter Strafe gestellt ist. Diese relativ neue Einfügung des Wer-
beverbotes durch das 6. Strafrechtsreformgesetz im Jahre 1998 dehnt den 
sanktionierten Verbotsbereich auf das Vorfeld der in § 284 Abs. 1 und § 287 
Abs. 1 StGB strafbaren Handlungen (Veranstalten, Halten von Glücksspiel 
u.ä.) aus. Einer derartigen Erweiterung des Straftatbestandes lag die gesetz-
geberische Intention einer Verbesserung der in der Praxis äußerst schwieri-
gen Durchsetzung der §§ 284 Abs. 1 und 287 Abs. 1 StGB gegenüber im 
Ausland ansässigen Glücksspielveranstaltern172 zugrunde. Durch die Ergän-
zung der Glücksspielnormen sollte ein erleichterter strafrechtlicher Zugriff 
auf die im Inland stattfindende Werbung ausländischer Glücksspielanbieter 

                                           
170  Werbung ist deshalb nach ganz h.M. als Hauptfinanzierungsinstrument des Rundfunks in besonderer 

Weise vom Schutzbereich der Rundfunkfreiheit umfasst, vgl. Degenhart in: Bonner Kommentar zum 
GG, Art. 5 Abs. 1, Rn 738 

171  Schneider/Radeck, Rundfunkfinanzierung aus Werbeeinnahmen, S. 82, die in diesem Zusammenhang die 
Abhängigkeit privater Fernsehveranstalter von Einschaltquoten und deren negative Auswirkungen auf 
die Erfüllung einer Grundversorgung durch private Anbieter hervorheben 

172  zur Kritik an dieser strafrechtlichen Erweiterung vgl. Wrage, ZRP 1998, 426, 428 f., der zurecht darauf 
hinweist, dass der für eine Strafrechtsnorm erforderliche Beweis einer „besonderen Sozialschädlichkeit“ 
bzw. einer „sozialethischen Verwerflichkeit“ in Bezug auf die Tathandlung des „Werbens“ vom Gesetz-
geber nicht erbracht wurde. Ferner weist er zurecht auf die Wertungswidersprüche im Zusammenhang 
mit dem „Anbieten“ des Abschlusses von Spielverträgen hin, das nunmehr sowohl unter diesem Begriff 
in § 287 Abs. 1 als auch durch den Begriff der „Werbung“ in § 287 Abs. 2 StGB erfasst ist. Zudem ist 
auch nicht verständlich, weshalb das von § 287 Abs. 1 erfasste (erfolglose) Werben höher bestraft sein 
soll als die (erfolgreiche) Anstiftung zur Beteiligung am Glücksspiel nach §§ 285, 26 StGB. Die Vor-
schrift muss daher insoweit als vollständig „verunglückt“ gelten. 
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ermöglicht werden, um zumindest diese weitgehend zu unterbinden. Es stellt 
sich daher die Frage, inwiefern private Fernsehsender Gefahr laufen, sich 
strafbar zu machen, wenn sie Werbung für Glücksspiele ausstrahlen.  
 
Desweiteren ist zu beachten, dass auch der GlüStV in § 5 Abs. 3 die Wer-
bung für Glücksspiel im Fernsehen (und im Internet) verbietet. 
 
 

1. Strafrechtliche Werbeverbote 
 
a) DER BEGRIFF DER „WERBUNG“ 
 
Unter „Werben“ ist jede Aktivität zu verstehen, deren Zweck darauf gerichtet 
ist (= Finalität), beim Adressaten ein wohlwollendes Interesse am Gegens-
tand der Werbung (= Lotterie oder sonstiges Glücksspiel) zu wecken oder zu 
fördern173. Dabei kann es sich z.B. um die werbende Bekanntgabe einer 
Glücksspielveranstaltung durch Ankündigen oder gar Anpreisen handeln. 
Unter „Anpreisen“ ist dabei jede lobende oder empfehlende Erwähnung der 
jeweiligen Glücksspielveranstaltung zu verstehen. Eine „Ankündigung“ liegt 
sogar bereits in jeder Kundgebung, durch die auf die Gelegenheit und die 
Modalitäten einer Spielbeteiligung aufmerksam gemacht wird. Eine beson-
ders marktschreierische Anpreisung ist für das Merkmal der „Werbung“ nicht 
erforderlich. In Betracht kommt auch die Zusendung von Werbe- oder Info-
material oder sonstiger die Lotterie betreffender Mitteilungen174. Sämtliche 
Formen des „Werbens“ können mündlich, schriftlich oder unter Benutzung 
von Kommunikations-/Publikationsmitteln erfolgen175. Die Strafbarkeit des 
„Werbens“ ist unabhängig davon, ob das beworbene Glücksspiel auch tat-
sächlich durchgeführt wird176. 
 
 
b) „OHNE BEHÖRDLICHE ERLAUBNIS“ 
 
Da sowohl § 287 Abs. 2 StGB als auch § 284 Abs. 4 StGB ausdrücklich nur 
die „Werbung“ für Glücksspiele/Lotterien im Sinne des jeweiligen „Abs. 1“ 
für strafbar erklären, ist damit auch dessen Tatbestandsmerkmal der „fehlen-
den Genehmigung“ in Bezug genommen. Demzufolge ist nur die Werbung 
für nicht-genehmigtes Glücksspiel strafbar.  

                                           
173  LK-v.Bubnoff, StGB, § 287, Rn 27 
174  vgl. EuGH NJW 1994, 2013 f. 
175  LK-v.Bubnoff, StGB, § 287, Rn 27 
176  h.M.; Wohlers, Nomos-Komm., StGB, § 284, Rn 59 
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III.  DIE VERMITTLUNG FREMDER GLÜCKSSPIELE 
 
Denkbar ist, dass Fernsehsender oder Mediendienste anstelle der Bewerbung 
fremder Glücksspiele auf den Gedanken kommen, deren Vermittlung anzu-
bieten, um auf diese Weise Einnahmen aus Vermittlungsprovisionen zu gene-
rieren. Dies bietet sich insbesondere im Bereich der Sportwetten an. Erste 
Schritte in diese Richtung lassen sich in ausländischen Rechtsordnungen be-
reits beobachten. So hat beispielsweise die Pro7Sat.1 Media AG in ihren ös-
terreichischen Sendern bereits 2006 eine TV-Wettshow veranstaltet199, die 
allerdings mittlerweile wieder eingestellt worden ist.  
Zu untersuchen ist, inwieweit eine derartige Vermittlung von Glücksspielen 
im deutschen Fernsehen rechtlich zulässig wäre. Dabei sind strafrechtliche, 
öffentlich-rechtliche und zivilrechtliche (insbesondere wettbewerbsrechtli-
che) Aspekte zu berücksichtigen. 
 
 

1. Strafrechtliche Aspekte 
 
Zunächst soll beleuchtet werden, inwieweit strafrechtliche Vorschriften ge-
genüber Fernsehsendern bzw. deren Geschäftsführern200 Anwendung finden 
würden, falls diese in ihrem TV-Programm Glücksspiele vermitteln würden. 
In diesem Zusammenhang ist bereits streitig, ob die „Vermittlung“ von 
Glücksspielen per se überhaupt strafbar ist. In den §§ 284, 287 StGB ist das 
„Vermitteln“ von Glücksspielen nämlich nicht als eigenständige Tathandlung 
aufgeführt.  
 
 
a) DER „VERMITTLER“ ALS „VERANSTALTER“ 
 
Folglich stellt sich die Frage, ob sich das „Vermitteln“ unter eine der in den 
§§ 284 ff. StGB genannten Tathandlungen, insbesondere unter den Begriff 
des strafbaren „Veranstaltens“ (§ 284 Abs. 1 Alt. 1 StGB) von Glücksspielen 
subsumieren lässt201, wie dies vor allem in der Rechtsprechung202 zum Teil 
bejaht wird.  
 

                                           
199  vgl. hierzu näher unten IV. 3. b) 
200  zur Anwendung von Strafvorschriften auf die jeweiligen Vertretungsorgane juristischer Personen vgl. 

Tröndle/Fischer, StGB, Vor§13, Rn 34 
201  zu dieser Problematik VG Minden, GewArch 2005, 21, 22; VG Stuttgart, NVwZ 2004, 1519, 1521 
202  OVG NRW, GewArch 2003, 162, 163; OVG Nds., GewArch 2003, 247; Dietlein/Hecker, WRP 2003, 

1175, 1178; BGH, GewArch 2003, 332; VG Karlsruhe, NVwZ 2001, 831, 832; Wohlers, JZ 2003, 860, 
862 
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aa) Die Begriffe des „Vermittlers“ und „Veranstalters“ 
 
„Veranstalter“ eines Glücksspiels ist nach ganz h.M. derjenige, der in tatherr-
schaftlich-verantwortlicher Weise den maßgebenden rechtlichen und wirt-
schaftlich-organisatorischen Rahmen  zur Abhaltung des Glücksspiels schafft 
und dem Publikum (dadurch) unmittelbar eine Spielbeteiligung ermöglicht203. 
Dies hat in der Vergangenheit nicht selten dazu geführt, dass Vermittler von 
Glücksspielen als „Veranstalter“ angesehen wurden, weil sie eine Möglich-
keit zur Teilnahme am Spiel eröffnen. Diese Auffassung begegnet aus mehre-
ren Gründen jedenfalls dann durchgreifenden Bedenken, wenn nicht einer 
jener wenigen besonderen Ausnahmefälle vorliegt, in denen der Vermittler 
als Mittäter, mittelbarer Täter oder Nebentäter (also selbständiger Veranstal-
ter) der Veranstaltung in Betracht kommt. 
 
Grundsätzlich stellt der „Vermittler“ nämlich eine eigene, vom „Veranstal-
ter“ verschiedene Rechtsperson dar204. Während der „Veranstalter“ den orga-
nisatorischen Rahmen bereitstellt, den Spielplan und die Quoten festlegt und 
insbesondere das wirtschaftliche Risiko der Glücksspielveranstaltung trägt, 
betreibt der „Vermittler“ ein selbständiges von der Glücksspielveranstaltung 
unabhängiges Dienstleistungsgewerbe und beschränkt sich dabei darauf, An-
gebote und Einsätze entgegenzunehmen, diese an den Veranstalter zu über-
mitteln sowie umgekehrt Gewinne auszuzahlen und gegebenenfalls notwen-
dige Spielprogramme oder Teilnahmescheine bereitzustellen. Er eröffnet da-
durch zwar eine „Gelegenheit zur Teilnahme am Spiel“, ist jedoch nicht des-
sen organisatorisch verantwortlicher Urheber. Insbesondere trägt der Vermitt-
ler nicht das mit der Glücksspielveranstaltung verbundene wirtschaftliche 
Risiko. Er ist also weder organisatorisch, noch finanziell, noch rechtlich für 
die Durchführung des Spiels verantwortlich. Die diesbezügliche Verantwort-
lichkeit liegt vielmehr beim Veranlasser und Urheber der Spielmöglichkeit, 
dem sogenannten „Veranstalter“. Zwischen diesem und den Spielteilnehmern 
kommen die Spielverträge zustande. Der „Veranstalter“ und nicht etwa der 
„Vermittler“ ist also Schuldner des Gewinnanspruchs der Spieler.  
 
Festzuhalten ist deshalb, dass entgegen der bisher h.M. nicht jeder, der eine 
Möglichkeit zur Teilnahme an Glücksspielen eröffnet, automatisch auch als 
„Veranstalter“ angesehen werden kann. Vielmehr ist zwischen einer „Veran-
staltung“ und einer „sonstigen Eröffnung von Teilnahmemöglichkeiten“ zu 
unterscheiden. Auch selbständige „Vermittler“ eröffnen eine Teilnahmemög-

                                           
203  LK-v.Bubnoff, StGB, § 284, Rn 18; Sch./Sch./Eser/Heine, StGB, § 284, Rn 12; SK-Hoyer, StGB, § 284, 

Rn 18 
204  Janz, NJW 2003, 1694, 1696 
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lichkeit am Glücksspiel, obwohl sie nicht die Träger des mit dem Glücksspiel 
verbundenen wirtschaftlichen und organisatorischen Risikos sind. Ihr Funkti-
ons- und Verantwortungsbereich unterscheidet sich vielmehr deutlich von 
jenem eines „Veranstalters“. Das bloße Eröffnen einer Teilnahmemöglichkeit 
am Glücksspiel kann deshalb mangels organisatorischer und wirtschaftlicher 
Verantwortungsherrschaft bzgl. des Spielbetriebes nicht als „Veranstaltung“ 
strafbar sein205. Anderenfalls würden die durch den Wortlaut gezogenen 
Grenzen der Auslegung hin zu einer gegen Art. 103 Abs. 2 GG in Verbin-
dung mit § 1 StGB verstoßenden verbotenen Analogie überschritten werden. 
 
Zu unterscheiden ist deshalb, wer eine „Teilnahmemöglichkeit“ am Spiel er-
öffnet und in welchem Verhältnis er zum wirtschaftlich-organisatorischen 
„Veranstalter“ dieses Spiels steht. Insbesondere ist also zwischen den „Ver-
mittlungstätigkeiten“ selbständiger „Vermittler“ einerseits und den eigenen 
„Vermittlungstätigkeiten“ des Veranstalters andererseits zu differenzieren. 
Letzteres stellt ansich semantischen Nonsens dar. Genau genommen kann der 
„Veranstalter“ selbst nämlich gar nicht als „Vermittler“ tätig werden, da eine 
„Vermittlungstätigkeit“ bereits begrifflich das Dazwischentreten eines dritten 
„Mittlers“ verlangt. Dennoch soll der Begriff des „Vermittelns“ hier im wei-
teren Sinne des „Eröffnens einer Teilnahmemöglichkeit am Glücksspiel“ ver-
standen werden. Eröffnet der Veranstalter diese Teilnahmemöglichkeit selbst 
durch eigenes Personal oder in seinen Betrieb eingebundene unselbständige 
Agenturen, so ist darin nach wohl einhelliger Auffassung zurecht bereits ein 
„Veranstalten“ zu sehen206. Denn die Teilnahmemöglichkeit wird durch den 
„Veranstalter“ selbst eröffnet, also durch den organisatorisch und wirtschaft-
lich Verantwortlichen, und nicht etwa durch selbständige Gewerbetreibende 
(selbständige Vermittler). Den selbständigen Vermittler unterscheidet vom 
Veranstalter nicht nur die bzgl. des Glücksspielbetriebes fehlende wirtschaft-
liche und organisatorische Verantwortungsfunktion, sondern darüber hinaus 
der Umstand, dass er in seiner Entscheidung frei ist, an welche Glücksspiel-
betreiber er vermittelt. Er kann sich die aus seiner Sicht lukrativsten und inte-
ressantesten Glücksspielbetreiber aussuchen und ist nicht an einen bestimm-
ten Veranstalter gebunden. Am deutlichsten wird dies im Bereich der Sport-
wetten: Der freischaffende Vermittler kann seine Angebotspalette nach freien 
Belieben zusammenstellen und z.B. bei jeder Sportart für einen anderen 
Glücksspielveranstalter als Vermittler auftreten, je nachdem welche Wettquo-
ten ihm am interessantesten erscheinen.  
 

                                           
205  so auch LG Berlin, Beschl. v. 10.03.2003, Az.: 526 Os 214/03 
206  Horn, NJW 2004, 2047, 2052 
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Die Eröffnung einer Teilnahmemöglichkeit am Spiel (= „Vermitteln“) durch 
einen selbständigen Vermittler ist also grundsätzlich vom Begriff des „Ver-
anstaltens“ nicht umfasst, wohingegen die Eröffnung einer Teilnahmemög-
lichkeit durch den Veranstalter selbst (naheliegenderweise) bereits dem Beg-
riff des „Veranstaltens“ unterfällt. 
 
Der selbständige Vermittler macht sich daher nicht als „Veranstalter“ straf-
bar. Richtigerweise kann es dabei auch nicht von Bedeutung sein, ob dieser 
selbständige „Vermittler“ zivilrechtlich als bloßer „Empfangsbote“ oder als 
„Empfangsvertreter“ anzusehen ist, der die Wettangebote der Spieler mit 
Wirkung für den Veranstalter entgegennimmt. Die Unterscheidung beider 
Konstruktionen ist lediglich für den Zeitpunkt des Zugangs einer empfangs-
bedürftigen Willenerklärungen beim „Veranstalter“ von Bedeutung. Beim 
„Empfangsvertreter“ ist der Zugang der Willenserklärung bereits mit deren 
Eingang beim Vertreter zu bejahen, beim „Empfangsboten“ dagegen erst zu 
demjenigen Zeitpunkt, zu dem mit einer Weiterleitung üblicherweise gerech-
net wird bzw. zu dem die Weiterleitung tatsächlich erfolgt. Zwar setzt die 
Stellung als „Empfangsvertreter“ eine besondere Bevollmächtigung voraus, 
diese führt jedoch nicht etwa automatisch dazu, dass der Vertreter als in den 
Organisationsbereich des Veranstalters eingegliedert angesehen werden 
müsste und deshalb seine Stellung als selbständiger Vermittler verlöre. An-
ders als die Erteilung einer Vollmacht zur Abgabe eigener Willenserklärun-
gen mit Wirkung gegen den Vertretenen, kann die Erteilung einer Vollmacht 
dahingehend, Willenserklärungen entgegennehmen zu dürfen, rein pragmati-
schen Erwägungen entsprechen (zeitnahe Spielteilnahme, exakte zeitliche 
Fixierung des Wettangebots). Der Zugriff/Einfluss eines bloßen Empfangs-
vertreters auf das Vermögen des Vertretenen ist – sofern überhaupt vorhan-
den – deutlich geringer als derjenige eines Vertreters mit Vollmacht zur Ab-
gabe von Willenserklärungen. Der Empfangsvertreter ist also nicht zwangs-
läufig in den Organisationsbereich des Vertretenen eingebunden, sondern 
nimmt für diesen nur einzelne Erklärungen entgegen. 
 
Eine Unterscheidung zwischen Empfangsvertreter und Empfangsbote kann 
letztlich auch deshalb dahinstehen, weil in beiden Fällen der entscheidende 
zivilrechtliche Vertrag letztlich zwischen dem Spieler und dem „Veranstal-
ter“ (!) zustande kommt und der selbständige „Vermittler“ daher – unabhän-
gig von seiner Einstufung als Vertreter oder Bote – in keinem Fall selbst Ver-
tragspartner wird. Daran ändert auch die vertragliche Beziehung zwischen 
dem „Veranstalter“ und dem „Vermittler“ nichts, die dem „Vermittler“ als 
rechtliche Grundlage für seinen Provisions-/Vergütungsanspruch dient207. 

                                           
207  Horn, NJW 2004, 2047, 2053 
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IV.  DIE VERANSTALTUNG EIGENER „GLÜCKSSPIELE“ 
 
Heftig umstritten ist die Frage, inwieweit Fernsehsender durch neuartige TV-
Formate selbst zu Betreibern illegaler privater Glücksspiele werden. Zu den-
ken ist an die Veranstaltung eigener Glücksspiele und Lotterien (Fernsehlot-
terien o.ä.) ebenso wie an die Veranstaltung von Unterhaltungs- und 
Spielsendungen, an denen der Zuschauer interaktiv teilnehmen und gewinnen 
kann.  
 
 

1. Fernsehlotterien 
 
Die ARD-Fernsehlotterie „Ein Platz an der Sonne“ sowie die „Aktion 
Mensch“ des ZDF sind die derzeit einzigen „Fernsehlotterien“. Veranstaltet 
wird die ARD-Fernsehlotterie von der „Deutschen Fernsehlotterie gGmbH“ 
mit Sitz in Hamburg278. Die „Aktion Mensch“ des ZDF wird von der „Deut-
schen Behindertenhilfe – Aktion Mensch e.V.“ mit Sitz in Bonn279 veranstal-
tet. Die Genehmigung dieser Lotterien wurde den Veranstaltern von der je-
weiligen Aufsichtsbehörde, die hierzu auch von anderen Bundesländern er-
mächtigt war, mit Wirkung auch für diese anderen Bundesländer erteilt280. 
Insofern handelt es sich eigentlich um „private“ Lotterien, die jedoch im 
Hinblick auf ihre Gemeinnützigkeit und ihre Nähe zu den öffentlich-
rechtlichen Fernsehanstalten genehmigt wurden.  
Andere „Fernsehlotterien“ gibt es in Deutschland nicht. Sie wären nach dem 
derzeit bestehenden staatlichen Monopol allenfalls als „Lotterien mit gerin-
gem Gefährdungspotential“ im Sinne des § 12 GlüStV und auch nur dann 
zulässig, wenn der Veranstalter gemäß § 14 Abs. 1 GlüStV als gemeinnützige 
Einrichtung anerkannt ist281. 
 
 

                                           
278  vgl. die Angaben im Impressum unter www.ard-fernsehlotterie.de 
279  vgl. die „Anbieterkennung“ unter www.aktion-mensch.de 
280  zu diesem Prozedere vgl. Ohlmann, WRP 1998, 1043, 1049 
281  gemäß § 6 des bis zum 31.12.2007 geltenden LottStV wäre die Erteilung der Genehmigung darüberhi-

naus sogar im Ermessen der Genehmigungsbehörde gestanden – eine Regelung, die man durchaus ver-
fassungsrechtlich kritisch hinterfragen kann 
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2. Call-In-Shows 
 
Juristisch durchaus problematisch sind die von Radio- und Fernsehsendern 
mittlerweile umfangreich veranstalteten sogenannten „Call-In-Shows“ bzw. 
„Mehrwertdienste“, die sich zu einem erheblichen Wirtschaftsfaktor der TV-
Branche entwickelt haben. Ihnen soll in dieser Arbeit eine besondere Auf-
merksamkeit gewidmet werden.  
 
 
a) DAS PRINZIP 
 
Bei Call-In-Shows282 handelt es sich um Rundfunksendungen, in deren Rah-
men hauptsächlich oder auch nur beiläufig „quiz-ähnliche“ Fragen oder Auf-
gaben gestellt werden, die vom Zuschauer nach Anwahl einer angegebenen 
Telefonnummer "live" zu beantworten bzw. zu lösen sind283. Bei richtiger 
Lösung der Quizfrage erhält der jeweilige Zuschauer den in Aussicht gestell-
ten Gewinn. Im Fernsehen hat insbesondere der Sender „9Live“284 als einer 
der ersten diese Form des „Mitmach-Fernsehens“ exzessiv etabliert. Andere 
Sender – wie z.B. das DSF, Sat.1 und Viva plus – sind auf diesen Zug aufge-
sprungen und bieten in ihrem Programm zeitweise „Call-In-Shows“ an. De-
ren einziger Inhalt besteht zumeist darin, dass ein Moderator die zu lösenden 
Aufgaben erklärt, die Zuschauer zum Mitspielen auffordert und auf mehr o-
der minder unterhaltsame Weise die Zeit überbrückt, bis ein Anrufer ins Stu-
dio durchgestellt wird. Mittlerweile sind bei nahezu allen privaten TV-
Sendern und sogar im öffentlich-rechtlichen Fernsehen in zunehmendem 
Maße ähnliche interaktive Elemente zu beobachten, die allerdings – anders 
als bei 9Live und Co. – lediglich programmbegleitende Funktion haben, also 
nicht als eigene „Gewinnshow“ konzipiert sind, sondern als begleitendes  
Element einer inhaltlich davon unabhängigen Show auftreten.  
Ähnliche Tendenzen lassen sich auch im Hörfunk beobachten285. Als  
sendungsbegleitende Elemente erfreuen sich Call-In-Gewinnspiele auch dort 
zunehmender Beliebtheit – insbesondere bei den Privatsendern.  

                                           
282  der Einfachheit halber seien im Folgenden die Begriffe „Call-In-Shows“ und „Call-Ins“ als Oberbegriffe 

stellvertretend für alle entsprechenden Spielshows verwendet – dies auch für Rundfunk-Sendungen, die 
nicht schwerpunktmäßig auf Mehrwertdienste ausgerichtet sind, sondern derartige Komponenten ledig-
lich beiläufig bzw. als Ergänzung integrieren 

283  im Fernsehen ist dies schwerpunktmäßig z.B. auf den Sendern "9Live" und DSF zu verfolgen; jedoch 
auch andere – sogar öffentlich-rechtliche – Sender „bereichern“ ihr Programm um „begleitende“ Ange-
bote. 

284  im ersten Quartal 2006 spielte der Sender nach eigenen Angaben eine Gewinnsumme von € 3,03 Mio. 
aus; Quelle: http://www.presseportal.de/story_rss.htx?nr=811621 

285  vgl. hierzu FAZ, 13.02.2006, S. 44, „Die Hütchenspieler“, auch abzurufen unter: 
http://www.blogmedien.de/wp-content/2006/08/D-06-02-13-FAZ-Huetchenspieler.pdf 



© Herbert Utz Verlag 2009 · www.utzverlag.de

 
 
84

Dies ist insofern nicht verwunderlich, als sich Call-In-Gewinnspiele in den 
letzten Jahren zu einer selbständigen Finanzierungsquelle des privaten Rund-
funks etabliert haben. Diese Tendenz wurde durch den konjunkturbedingt 
eingebrochenen Werbemarkt286 noch verstärkt. Auf der Suche nach alternati-
ven Finanzierungsmöglichkeiten haben zahlreiche private Rundfunksender 
Call-In-Aspekte als Geldquelle entdeckt287. Der wirtschaftliche Effekt derar-
tiger Programmbestandteile besteht für den jeweiligen Sender zum einen dar-
in, eine gesteigerte Publikums-Aufmerksamkeit zu erreichen, die sich da-
durch auswirkt, dass der jeweilige Sender bei Kundenbefragungen und Me-
dia-Analysen von den Zuhörern häufiger genannt wird. Eine derart gesteiger-
te Publikums-Aufmerksamkeit lässt sich direkt in bare Münze verwandeln, da 
sie es dem Sender ermöglicht, höhere Werbeeinnahmen zu generieren. Zum 
anderen liegt ein unmittelbarer wirtschaftlicher Vorteil für die Sender in der 
finanziellen Beteiligung an den von den teilnehmenden Zuhörern/Zuschauern 
bezahlten erhöhten Telefonentgelten. In der Regel handelt es sich um Ruf-
nummern, die dem anrufenden Zuschauer mit € 0,49 pro Anruf bzw. € 0,49 
pro Minute (oder noch mehr) in Rechnung gestellt werden. Der veranstalten-
de Rundfunksender erhält – je nach vertraglicher Vereinbarung – vom durch-
führenden Telekommunikationsdienstleister einen bestimmten Anteil an den 
vereinnahmten Entgelten. Bei einem Anruf für € 0,49 liegt der Anteil des 
Senders in der Regel zwischen € 0,25 und € 0,29288. Die Erzielung von Ein-
nahmen auf diese Weise ist finanziell höchst lukrativ. Dies hängt nicht zuletzt 
damit zusammen, dass die mit dem Anruf verbundenen Ausgaben vom anru-
fenden Zuschauer nicht als finanzielle Investition wahrgenommen bzw. ange-
sichts des zu erwartenden Gewinns als minimaler und deshalb vernachlässig-
barer finanzieller Aufwand angesehen werden. Die alltägliche Nutzung des 
Telefons lässt die Anrufer über dessen Kosten zumeist nicht weiter nachden-
ken.  
 
 
b) GLÜCKSSPIELSTRAFRECHTLICHE ASPEKTE 
 
In juristischer Hinsicht stellt sich insbesondere die Frage, inwieweit derartige 
Gewinnspiele als „unerlaubte öffentliche Glücksspiele“ im Sinne der 

                                           
286  Im Jahr 2001 sanken die Nettoumsätze des Fernsehens laut dem Zentralverband der deutschen Werbe-

wirtschaft um € 240 Mio. auf € 4,4 Mrd., Quelle: „Die Zeiten der Völlerei sind vorbei“ in: „Tendenz“ 
(Magazin der Bayerischen Landesmedienanstalt), Heft 03/ 2002, S. 16 f. (auch abrufbar unter: 
http://www.blm.de/apps/documentbase/data/de/voellerei.pdf); vgl. auch bereits oben A. II. 

287  vgl. hierzu auch die Bemühungen um „Diversifikation“ der Sendereinnahmen bei der Pro7Sat.1 Media 
AG, die diesem Thema gar einen eigenen Geschäftsbereich („Diversifikation“) gewidmet hat, vgl. 
http://www.prosiebensat1.com/pressezentrum/ 

288  FAZ, 13.02.2006, S. 44, „Die Hütchenspieler“, auch abrufbar unter:  
 http://www.blogmedien.de/wp-content/2006/08/D-06-02-13-FAZ-Huetchenspieler.pdf 
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§§ 284 ff. StGB zu qualifizieren und deshalb zu untersagen sind. Ferner wird 
zu untersuchen sein, welche (straf-) rechtlich relevanten Randerscheinungen 
mit derartigen Spielen einhergehen. 
 
 
aa) Öffentlich und ohne behördliche Erlaubnis 
 
Call-In-Gewinnspiele finden unzweifelhaft „öffentlich“ statt, da sie via 
Rundfunk als Verteilmedium verbreitet werden, sich an die Allgemeinheit 
richten und also einem „unbestimmten, nicht durch persönliche Beziehungen 
verbundenen Personenkreis zugänglich“289 sind. Sie finden ferner in aller Re-
gel „ohne eine behördliche Erlaubnis“290 zur Veranstaltung von Glücksspie-
len statt. Eine solche kann nur nach den glücksspielrechtlichen Vorschriften 
der Länder erteilt werden, die aber eine Lizenzierung privater Glücksspiel-
veranstalter entweder nicht vorsehen oder jedenfalls in der praktischen 
Handhabung durch die Genehmigungsbehörden in diesem Sinne angewendet 
werden. Die §§ 33c ff. GewO sind nicht einschlägig, da es sich bei Call-Ins 
nicht um den Betrieb von Spielautomaten handelt, sondern um ein Live-Spiel 
zwischen dem Spieler und dem Rundfunksender (vertreten durch die Mode-
ratoren), das sich zur Echtzeit-Kommunikation zwischen den Spiel-Parteien 
der Medien „Rundfunk“ und „Telekommunikation“ bedient. Unabhängig von 
der Frage nach der Erlangung einer Glücksspielgenehmigung liegt eine sol-
che in aller Regel auch deshalb nicht vor, weil die Rundfunkveranstalter ihre 
Call-Ins  nicht als (genehmigungsbedürftige) „Glücksspiele“, sondern als 
(genehmigungsfreie) „Geschicklichkeitsspiele“ ansehen und also eine 
(Glücksspiel-) Genehmigung nicht für erforderlich halten und deshalb gar 
nicht erst beantragt haben. 
 
 
bb) Call-Ins als Glücksspiele? 
 
Ob Call-Ins unter den Begriff des „Glücksspiels“ im Sinne der 
§§ 284 ff. StGB zu subsumieren sind, ist in der Tat aus mehreren Gründen 
fraglich.  
 
 

                                           
289  LK-v.Bubnoff, StGB, § 284, Rn 15; Sch./Sch./Eser/Heine, StGB, § 284, Rn 9; SK-Hoyer, StGB, § 284, 

Rn 16 
290  Wohlers, Nomos-Komm., StGB, § 284, Rn 48 ff.; LK-v.Bubnoff, StGB, § 284, Rn 22  
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